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Gesetz
über die Verwaltungsorganisation

des Freistaates Sachsen
(Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz –

SächsVwOrgG)

Vom 25. November 2003
(SächsGVBl. 18/2003 S. 899),

zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. Juni 2025
(SächsGVBl. S. 285)

– Auszug –

Teil 1
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Behörden des Freistaates Sachsen (Staatsbehörden).

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Organe der Rechtspflege, den Rechnungshof, den
Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen, die Verwaltung des Landtages, die Säch-
sische Landesbeauftragte oder den Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur und die Sächsische Datenschutzbeauftragte oder den Sächsischen Daten-
schutzbeauftragten.

§ 2
Gliederung der Staatsverwaltung

Die Staatsverwaltung gliedert sich in die obersten Staatsbehörden, die allgemeine Staats-
behörde und die besonderen Staatsbehörden.

Teil 2
Die obersten Staatsbehörden

§ 3
Einteilung

Oberste Staatsbehörden nach diesem Gesetz sind die Staatsregierung, die Ministerpräsi-
dentin oder der Ministerpräsident und die Staatsministerien.
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§ 4
Aufgaben

Die Staatsregierung und im Rahmen ihres Geschäftsbereiches die Ministerpräsidentin
oder der Ministerpräsident sowie die Staatsministerien leiten und beaufsichtigen die ihnen
nachgeordneten Staatsbehörden.

§ 5
Änderung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien und Umbenennung oder

Zusammenlegung von Staatsbehörden

(1) Werden Geschäftsbereiche von Staatsministerien neu abgegrenzt, gehen die in
Gesetzen und Rechtsverordnungen bestimmten Zuständigkeiten auf das neu zuständige
Staatsministerium über.

(2) Die einem Staatsministerium in Gesetzen und Rechtsverordnungen zugewiesenen
Zuständigkeiten werden durch eine Änderung der Bezeichnung des Staatsministeriums
nicht berührt.

(3) Die Staatsregierung weist auf die Änderung der Geschäftsbereiche und die Ände-
rung der Bezeichnung eines Staatsministeriums im Sächsischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt hin.

(4) Bei Änderungen der Zuständigkeiten von Staatsministerien wird das neu zuständige
Staatsministerium ermächtigt, im Benehmen mit den beteiligten Staatsministerien durch
Rechtsverordnung in Gesetzen oder Rechtsverordnungen die Nennung des bisher zustän-
digen Staatsministeriums durch die Nennung des neu zuständigen Staatsministeriums zu
ersetzen sowie dadurch veranlasste Anpassungen des Wortlauts der Vorschriften vorzuneh-
men. Diese Ermächtigung gilt auch für das Ersetzen einer alten durch eine neue Bezeich-
nung von Staatsministerien durch das betroffene Staatsministerium.

(5) Im Falle der Umbenennung oder der Zusammenlegung von Staatsbehörden und des
damit verbundenen Aufgabenübergangs sind die Staatsministerien, soweit nichts anderes
bestimmt ist, jeweils ermächtigt, in ihren Rechtsverordnungen die Nennung der bisher
zuständigen Behörde durch die Nennung der neu zuständigen Behörde zu ersetzen sowie
dadurch veranlasste Anpassungen des Wortlauts der Vorschrift vorzunehmen.

Teil 3
Die allgemeine Staatsbehörde

§ 6
Landesdirektion Sachsen

(1) Allgemeine Staatsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen mit Standorten in Chem-
nitz, Dresden und Leipzig. Der Sitz der Präsidentin oder des Präsidenten der Landesdirek-
tion Sachsen ist am Hauptsitz in Chemnitz. Die Landesdirektion Sachsen ist dem Staatsmi-
nisterium des Innern unmittelbar nachgeordnet.

(2) Die Landesdirektion Sachsen nimmt Aufgaben aus mehreren Staatsministerien wahr
und koordiniert die staatliche Verwaltungstätigkeit im gesamten Freistaat Sachsen. Sie ist,
soweit nichts anderes bestimmt ist, höhere Verwaltungsbehörde im Sinne bundesrecht-
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licher Vorschriften. Die Landesdirektion Sachsen nimmt die Aufgaben des Landesamtes
zur Regelung offener Vermögensfragen und die Aufgaben der verwaltungsrechtlichen und
beruflichen Rehabilitierung wahr.

Teil 4
Die besonderen Staatsbehörden

§ 7

Einteilung und räumliche Gliederung

(1) Besondere Staatsbehörden sind die nachfolgend, unterteilt nach Geschäftsbereichen
der Staatsministerien und wahrgenommenen Aufgaben, aufgeführten Behörden. Obere
besondere Staatsbehörden sind den obersten Staatsbehörden unmittelbar nachgeordnete
Behörden. Untere besondere Staatsbehörden sind den oberen besonderen Staatsbehör-
den nachgeordnete Behörden; ausnahmsweise können sie auch unmittelbar einer obersten
Staatsbehörde nachgeordnet sein.

(2) Die Staatsregierung bestimmt die räumliche Gliederung der besonderen Staatsbe-
hörden durch Rechtsverordnung. Sie darf die Ermächtigung auf das sachlich zuständige
Staatsministerium übertragen. Untere besondere Staatsbehörden sollen räumlich so geglie-
dert werden, dass sie sich entweder auf das Gebiet eines Landkreises oder einer Kreisfreien
Stadt oder mehrerer Gemeinden eines Landkreises beschränken.

. . .

§ 14

Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Soziales,
Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

(1) Dem Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt sind unmittelbar nachgeordnet

1. die psychiatrischen Krankenhäuser in Trägerschaft des Freistaates Sachsen,

2. das Heim »Haus am Karswald« in Arnsdorf,

3. die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen und

4. der Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden nehmen die in den jeweiligen Fachgesetzen
beschriebenen Aufgaben wahr.

. . .
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Teil 5
Übertragung von Zuständigkeiten und Aufsicht

§ 16
Übertragung von Zuständigkeiten

(1) Die Staatsministerien sind in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich für alle Aufgaben
einschließlich der Fördermittelverwaltung zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Die Staatsministerien können, soweit nichts anderes bestimmt ist, durch Rechtsverordnung

1. ihnen obliegende Zuständigkeiten ihren nachgeordneten Staatsbehörden übertragen,

2. ihnen obliegende Zuständigkeiten mit Zustimmung der Staatsregierung auf nachgeord-
nete Staatsbehörden eines anderen Staatsministeriums übertragen,

3. ihren nachgeordneten Staatsbehörden obliegende Zuständigkeiten anderen ihnen nach-
geordneten Staatsbehörden übertragen und

4. Zuständigkeiten, die mehreren ihnen nachgeordneten Staatsbehörden obliegen, einer
ihnen nachgeordneten Staatsbehörde übertragen.

(2) Eine Übertragung nach Absatz 1 Satz 2 kommt insbesondere in Betracht, wenn sie

1. der Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens dient,

2. der Verbesserung oder Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistung dient,

3. den Koordinationsbedarf verringert, weil die Zuständigkeiten in engem Sachzusam-
menhang zu Zuständigkeiten stehen, die bereits auf der nachgeordneten Verwaltungs-
ebene wahrgenommen werden, oder

4. einer bürgernahen Aufgabenerfüllung dient.

§ 17
Fach- und Dienstaufsicht

(1) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die Sicherstellung der rechtmäßigen und zweck-
mäßigen Aufgabenwahrnehmung. Die Aufsichtsbehörden können sich insbesondere unter-
richten lassen und Weisungen erteilen; das Weisungsrecht ist nicht beschränkt.

(2) Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf alle Aufgabengebiete, die Voraussetzung für
den geordneten Ablauf des Dienstbetriebes sind. Dazu gehören insbesondere der Aufbau,
die allgemeine Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten der Behörde.

(3) Soweit nichts anderes geregelt ist, führen die Fach- und Dienstaufsicht

1. die Staatsministerien über die ihnen unmittelbar nachgeordneten Staatsbehörden und

2. die den Staatsministerien unmittelbar nachgeordneten Staatsbehörden über die ihnen
nachgeordneten Staatsbehörden.

(4) Die Fachaufsicht über die Landesdirektion Sachsen führt das nach der Abgren-
zung der Geschäftsbereiche für die jeweilige Aufgabe zuständige Staatsministerium. Die
Dienstaufsicht über die Landesdirektion Sachsen führt das Staatsministerium des Innern.
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Richtlinie
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung der

Gesundheit, Prävention, Beratung sowie Hospiz-
und Palliativversorgung

(FRL Gesundheit und Versorgung)

Vom 13. Dezember 2023
(SächsABl. 2024 S. 6)

– Auszug –

Teil 1
Allgemeine Regelungen

I.
Rechtsgrundlagen, Zuwendungszweck

1. Zweck der staatlichen Förderung ist es, Träger, Maßnahmen, Projekte, Untersuchungen
und Studien in den folgenden Förderbereichen zu unterstützen, um damit die Gesund-
heit der Bevölkerung, das Gesundheitswesen sowie die Hospiz- und Palliativversor-
gung im Freistaat Sachsen zu befördern:
A Gesundheitsförderung, Prävention und Beratung,
B Hospiz- und Palliativversorgung,
C Kompetenzzentrum Traumaambulanzen,
D Hygiene, Infektionsprävention und Infektionsschutz,
E Modellvorhaben und
F Einrichtung zur überregionalen und landesweiten Verbands- und Organisationstä-

tigkeit im Bereich Hospiz- und Palliativversorgung im Freistaat Sachsen.
2. Die Förderung erfolgt nach den Maßgaben dieser Richtlinie und auf der Grundlage der

a) allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 23, 44 und
44a der Sächsischen Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und

b) Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Säch-
sischen Haushaltsordnung vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. S 226), Verwal-
tungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen
Haushaltsordnung vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. S 226), die zuletzt durch
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die Verwaltungsvorschrift vom 23. November 2022 (SächsABl. S. 1423) geändert
worden sind, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2021
(SächsABl. SDr. S. S 178), in der jeweils geltenden Fassung.

3. Soweit es sich bei den Zuwendungen nach dieser Richtlinie um staatliche Beihilfen im
Sinne von Artikel 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 47) handelt, erfolgt die Zuwendung nach Maßgabe und
unter Einhaltung der Voraussetzungen

a) der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012,
S. 8),

b) des Beschlusses 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die
Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zuguns-
ten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind (ABl. L 7 vom 11.1.2012, S. 3)
oder

c) der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über
die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1).

4. Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel.

II.
Zuwendungsvoraussetzungen

1. Für das Fördervorhaben können andere öffentliche Mittel beispielsweise der Europäi-
schen Union, des Bundes, der Kommunen oder der Sozialversicherungsträger zur Mit-
finanzierung in Anspruch genommen werden. Die finanzielle Beteiligung Dritter ist
durch den Antragsteller auszuweisen. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

2. Von der Förderung ausgeschlossen sind zielgruppenspezifische Vorhaben für Straffäl-
lige und Opfer von Gewalttaten mit besonderem Unterstützungsbedarf, die nach der
VwV Opfer- und Präventionshilfe vom 29. Juni 2023 (SächsABl. S. 1170) gefördert wer-
den.

III.
Art und Umfang, Höhe der Förderung

Zuwendungsfähig sind Personal- und Sachausgaben, die unter Beachtung der Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für die Erreichung des Zuwendungszwecks not-
wendig sind. Dies gilt auch für Investitionen, wenn sie als zuwendungsfähige Ausgaben in
Teil 2 benannt sind.
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IV.
Verfahren

1. Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. Die Zuwendung und die Aus-
zahlung sind bei der Bewilligungsbehörde auf den von dieser zur Verfügung gestellten
Formularen zu beantragen (siehe auch www.lds.sachsen.de). Entsprechendes gilt für
den Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuwendung.

2. Die Bewilligungsbehörde lässt auf Antrag des Zuwendungsempfängers die Verwendung
anderer, zur Erreichung des Zuwendungszwecks gleichwertiger Standards zu, soweit
diese wirtschaftlich sind. Die für die Beurteilung des Antrages erforderlichen Angaben
sind diesem beizufügen.

3. Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel bis zu zwei Jahre.
4. Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungen sowie den Nach-

weis der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gilt die Verwal-
tungsvorschrift zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung, soweit nicht in dieser För-
derrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

5. Besonderheiten für die einzelnen Förderbereiche sind in Teil 2 geregelt.

Teil 2
Besondere Regelungen

A
Gesundheitsförderung, Prävention und Beratung

I.
Zuwendungszweck

Zweck ist es, Maßnahmen zu fördern, die dazu beitragen, insbesondere durch Verände-
rung von Verhalten und Verhältnissen Gesundheitsförderung und Prävention als gesamt-
gesellschaftliches und querschnittsbezogenes Anliegen zu etablieren. Vernetzte regionale
und landesweite Informations- und Beratungsstrukturen sowie Maßnahmen sollen dazu
beitragen, dass Menschen im Freistaat Sachsen in ihren jeweiligen Lebenswelten nachhaltig
einen gesundheitsförderlichen und präventiv geprägten Lebensstil umsetzen sowie eine, die
psychische oder physische Gesundheit belastende Lebensweise aufgeben. Dazu unterstützt
der Freistaat Sachsen die Fortbildung von Multiplikatoren und auch die Landkreise und
Kreisfreien Städte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Information und
Beratung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen
vom 11. Dezember 1991 (SächsGVBl. S. 413), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist.
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II.
Gegenstand der Förderung

Es werden Zuwendungen gewährt:
1. für regionale und überregionale Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prä-

vention, insbesondere zur gesundheitlichen Chancengleichheit sowie Maßnahmen
der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zur Information, Aufklärung und Förderung
der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, beispielsweise zu lebensstilbedingten
Erkrankungen,

2. zur Realisierung von Maßnahmen, die den Zielbereichen und Handlungsfeldern der
»Landesrahmenvereinbarung gemäß § 20f des Fünften Buches Sozialgesetzbuch –
Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988,
BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 8j des Gesetzes vom 12. Dezember
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359) geändert worden ist, zur Umsetzung des Gesetzes zur
Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (»Präventionsgesetz« – PrävG)
im Freistaat Sachsen (»LRV Sachsen«)« vom 1. Juni 2016, in der jeweils geltenden
Fassung, entsprechen und zu denen ein Beschluss des Steuerungsgremiums der LRV
Sachsen vorliegt,

3. für Maßnahmen zur Unterstützung eines flächendeckenden und regional ausgewoge-
nen Netzes an ambulanten Stellen zur Beratung von an Krebs erkrankten Personen und
ihren Angehörigen (Krebsberatungsstellen) sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit
Krebserkrankungen,

4. für Maßnahmen der Prävention von HIV-Infektionen, Aids sowie anderen sexuell
übertragbaren Infektionen (STI) und psychosoziale Beratungsstellen für HIV-positive
Personen, Personen mit STI und Angehörige; für entsprechende Beratungsstellen der
Landkreise und Kreisfreien Städte werden keine Zuwendungen gewährt,

5. für Maßnahmen zur Aufklärung über Organ- und Gewebespenden sowie zum Ausbau
der Knochenmarkspenderdatei,

6. für regionale und überregionale Fortbildungsmaßnahmen, die zur Vermittlung, Erwei-
terung, Vertiefung und Weiterentwicklung spezifischer Fachkenntnisse der im För-
derbereich Tätigen, insbesondere Fachpersonal, ehrenamtlich Tätige und Angehörige
erforderlich sind (Multiplikatorenschulungen) und

7. für eine Einrichtung zur satzungsmäßigen Aufgabenwahrnehmung mit einer landeswei-
ten Vereins- und Organisationstätigkeit im Bereich der Gesundheitsförderung und Prä-
vention im Freistaat Sachsen; die Einrichtung nimmt insbesondere nachfolgende Aufga-
ben war:
– Vertretung der Mitglieder in landesweiten Gremien und Verbänden sowie auf Ver-

anstaltungen der Ebene des Bundes,
– Durchführung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Gesundheits-

ämter und die fachlich zuständigen Stellen der Landkreise oder Kreisfreien Städte,
– Ansprechpartner für die Gesundheitsämter, die fachlich zuständigen Stellen der

Landkreise oder Kreisfreien Städte und die Regionalen Arbeitsgemeinschaften für
Gesundheitsförderung,

– Koordinierung landesweiter Maßnahmen,
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Organigramm
der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und

Veterinärwesen Sachsen (LUA)1)

Stand: 1. September 2025

1) Auf Grundlage eines Vertrages zwischen der LUA und dem Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) werden die
sächsischen Arzneimitteluntersuchungen ab dem 1. Januar 2011 durch das LLBB vorgenommen. Die Zuständigkeit
der sächsischen Arzneimittelüberwachungsbehörde (Landesdirektionen Sachsen) bleibt hiervon unbeeinflusst.
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Abkommen
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für

medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen

Vom 14. Oktober 1970,
zuletzt geändert durch das Abkommen vom 4. November 20241)2)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, nachste-
hendes Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische
und pharmazeutische Prüfungsfragen.

Artikel 1

(1) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut für medizinische und pharmazeuti-
sche Prüfungsfragen als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Mainz.

[Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut für medizinische, pharmazeutische,
zahnmedizinische und psychotherapeutische Prüfungen (IMPP) als rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das Institut kann an geeigneter Stelle auf den
Zuständigkeitsumfang nach Artikel 2 Absatz 1 verweisen.]

(2) Das Institut hat das Recht, Beamtenverhältnisse zu begründen.

(3) Der für das Gesundheitswesen zuständige Minister [Das für gesundheitspolitische
Angelegenheiten zuständige Ministerium] des Landes Rheinland-Pfalz führt die Rechtsauf-
sicht über das Institut.

1) Der Sächsische Landtag hat der Änderung des Abkommens vom 4. November 2024 mit Gesetz vom 23. April 2025
(SächsGVBl. S. 147) zugestimmt.

2) Diese Änderung tritt nach Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe am ersten Tage des Monats in
Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von den vertragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikati-
onsurkunde bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird. Dies ist mit Stand 2025 noch nicht
der Fall. Die zukünftigen Änderungen sind deshalb kursiv dargestellt.



C 5 IMPP

Seite 2

Artikel 2

(1) Das Institut steht den zuständigen Stellen der Länder nach Maßgabe der Approba-
tionsordnung für Ärzte, der Approbationsordnung für Apotheker sowie der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnungen für Psychologische Psychotherapeuten und für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten für folgende Aufgaben zur Verfügung:
1. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Gegenstände, auf die sich die schriftlichen

Prüfungen beziehen,
2. Erstellung der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen Antwortmöglichkeiten und Fest-

legung, welche Antwort als zutreffend anerkannt wird,
3. Druck und Versendung der Prüfungsfragebögen und der Antwortbögen an die zustän-

den Stellen der Länder,
4. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine,
5. technische Auswertung der Antwortbögen und Mitteilung des Auswertungsergebnisses

unter Zurücksendung der Antwortbögen an die zuständigen Stellen der Länder.

[Das Institut steht den zuständigen Stellen der Länder nach Maßgabe der Approbations-
ordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), der Approbationsordnung für Apo-
theker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), der Approbationsordnung für Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448) und der Approbations-
ordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 933) jeweils in der
jeweils geltenden Fassung sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psycholo-
gische Psychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3749) und der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 18. Dezem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3761) in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung für folgende
Aufgaben zur Verfügung:
1. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Gegenstände, auf die sich die Prüfungen

nach den Vorgaben der jeweiligen Rechtsgrundlage beziehen,
2. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Vorgaben zur Zusammenstellung der in

Nummer 1 genannten Prüfungen,
3. Erstellung der Prüfungen nach Nummer 1 mit den dazugehörigen Bewertungsvorgaben

und Bereitstellung der standardisierten Prüfungsunterlagen,
4. Erstellung der Vorgaben zur Qualitätssicherung der Prüfungsaufgaben sowie Durch-

führung der gesetzlich erforderlichen Schulung von Prüferinnen und Prüfern und Simu-
lationspatientinnen und -patienten für die Prüfungen nach Nummer 1,

5. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine und
6. Auswertung der Prüfungen und Mitteilung der Auswertungsergebnisse.]

(2) Das Institut leistet im Rahmen dieses Abkommens entsprechend seinen Möglich-
keiten einen Beitrag zur angewandten Forschung auf dem Gebiete der Methodik des Prü-
fungswesens. Es unterrichtet die obersten Gesundheitsbehörden der Länder und die für
das Hochschulwesen zuständigen Minister (Senatoren) [Ministerinnen und Minister (Sena-
torinnen und Senatoren)] der Länder laufend über die für Reformen des Prüfungswesens
relevanten Ergebnisse seiner Arbeit.

[(2a) Die zuständigen Stellen jedes Landes übermitteln dem Institut die Daten über das
Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung der jeweiligen Prüfungskandidatinnen und -kan-
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didaten hinsichtlich aller nach den in Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften durchgeführ-
ten Prüfungen. Das Institut verwaltet diese Daten als zentrale Stelle und unterrichtet die
zuständigen Stellen der anderen Länder auf Nachfrage unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Grenzen, wenn ein Prüfungsabschnitt endgültig nicht bestanden worden ist.]

(3) Das Institut kann [mit Zustimmung des Verwaltungsrates] weitere Leistungen auf
dem Gebiet des Ausbildungs- und Prüfungswesens erbringen. Es darf dabei ausschließlich
solche Aufgaben übernehmen, die gegen Kostenerstattung erledigt werden können.

Artikel 3

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass ihre zuständigen Stellen nach
Maßgabe der in Artikel 2 Abs. 1 genannen Rechtsvorschriften für die durchzuführenden
Prüfungen
1. die vom Institut erstellten Prüfungsfragen mit Antwortmöglichkeiten abnehmen,
2. bei den schriftlichen Prüfungen nach den Approbationsordnungen für Ärzte und Apo-

theker diese Prüfungsfragen ausschließlich stellen sowie die Festlegung der zutreffen-
den Antworten anerkennen,

3. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut aufgestellten Zeitplänen durchfüh-
ren,

4. die Antwortbögen vom Institut technisch auswerten lassen,
5. das Auswertungsergebnis ihren Prüfungsentscheidungen zugrunde legen.

[Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass ihre zuständigen Stellen nach
Maßgabe der in Artikel 2 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften für die durchzuführenden
Prüfungen
1. die vom Institut erstellten Prüfungen mit den dazugehörigen Bewertungsvorgaben

sowie die standardisierten Prüfungsunterlagen anerkennen und ausschließlich diese ver-
wenden,

2. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut aufgestellten Zeitplänen durchfüh-
ren,

3. die Prüfungen vom Institut auswerten lassen und die Auswertungsergebnisse ihren Prü-
fungsentscheidungen zugrunde legen und

4. die aus den Datenbeständen des Instituts abgeleiteten Gesamtverzeichnisse der endgül-
tig erfolglosen Prüfungsteilnehmenden ihren Entscheidungen über die Zulassungen zu
Wiederholungsprüfungen zugrunde legen.]

Artikel 4

Organe des Instituts sind
1. der Verwaltungsrat
2. der Leiter [die Leiterin oder der Leiter] des Instituts.

Artikel 5

(1) Dem Verwaltungsrat gehört je ein Vertreter der vertragschließenden Länder an, der
von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Minister (Senator) bestimmt wird. Je einen
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weiteren Vertreter benennen die für das Finanzwesen und das Hochschulwesen zuständi-
gen Minister des Landes Rheinland-Pfalz. Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates wird ein
Vertreter von dem zuständigen Minister (Senator) bestimmt.

[Dem Verwaltungsrat gehört je vertragsschließendem Land ein Mitglied an, das von der
oder dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerin oder Minister (Senatorin oder
Senator) bestimmt wird. Je ein weiteres Mitglied benennen die für das Finanzwesen und
das Hochschulwesen zuständigen Ministerinnen und Minister des Landes Rheinland-Pfalz.
Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates wird eine Vertreterin oder ein Vertreter von der
zuständigen Ministerin oder dem zuständigen Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt.]

(2) Jedes der vertragschließenden Länder hat eine Stimme. Der Verwaltungsrat faßt
seine Beschlüsse mit der Mehrheit seiner Stimmen, soweit in diesem Abkommen nichts
anderes vorgesehen ist.

(3) Der Verwaltungsrat wählt auf die Dauer von zwei Jahren aus seiner Mitte den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreter. [Der Verwaltungsrat wählt auf die Dauer von zwei
Jahren aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und dessen Stellvertreterin
oder Stellvertreter.] Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Verwaltungsrat tritt mindestens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung
zusammen. Auf Antrag eines Vertreters der vertragschließenden Länder [seiner Mitglieder]
muß er unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Wochen, zu einer außerordent-
lichen Sitzung zusammentreten. Der Vorsitzende [Die oder der Vorsitzende] des Verwal-
tungsrates beruft unter Übersendung der Tagesordnung die Sitzungen ein und leitet sie. [Sie
oder er kann entscheiden, dass die Sitzung ganz oder teilweise unter Nutzung geeigneter
Video- oder Telefonkonferenzsysteme durchgeführt wird.]

(5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. [Der Verwaltungsrat kann
eine Geschäftsstelle errichten. Die Geschäftsstelle unterstützt den Verwaltungsrat bei der
Durchführung seiner Aufgaben.]

Artikel 6

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten; er
bestimmt die Richtlinien der Tätigkeit des Instituts und überwacht die Geschäftsführung.
Er kann auch in Einzelfällen dem Leiter [der Leiterin oder dem Leiter] des Instituts
Weisungen erteilen. Er ist insbesondere zuständig für
1. den Erlaß von Satzungen, allgemeinen Dienstanweisungen und Richtlinien für die

Geschäftsverteilung,
2. die Feststellung und Änderung des Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplans,
3. die allgemeinen Anweisungen über die Ausführung des Haushaltsplans,
4. die Berufung des Leiters [der Leiterin oder des Leiters] des Instituts und die Regelung

seiner Vertretung,
5. die Beschlußfassung über die Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine,
6. die allgemeine Organisation der Kommissionen und Beiräte beim Institut sowie die

Aufstellung von Richtlinien über die Berufung und Vergütung ihrer Mitglieder,
7. die Beschlußfassung über Verpflichtungsgeschäfte im Werte von mehr als 30 000 EUR.

[,]
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Satzung
der Sächsischen Landesapothekerkammer

für das Qualitätsmanagementsystem in Apotheken
(QMS-Satzung)

Vom 19. Februar 2010
(Informationsblatt 2/2010 der Sächsischen

Landesapothekerkammer vom 21. April 2010, S. I),
zuletzt geändert durch Satzung vom 15. April 2016

(Pharm. Ztg. Nr. 17, S. 82)

Präambel

Soweit in dieser Satzung zur Bezeichnung der betreffenden Person generisch die weibliche
oder die männliche Form verwendet wird, gilt die Regelung jeweils auch für das andere
Geschlecht.

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Qualitätsmanagement für Apotheken

(1) Die Mitglieder können ein in ihrem Apothekenbetrieb nach Maßgabe dieser Satzung
etabliertes Qualitätsmanagementsystem durch die Sächsische Landesapothekerkammer (im
Folgenden Kammer genannt) zertifizieren lassen.

(2) Ziel eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems der Kammer für Apotheken
ist, eine hohe Qualität der ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arznei-
mitteln zu gewährleisten, die Qualität der Beratung über Arzneimittel, insbesondere in
der Selbstmedikation, zu sichern und zu verbessern, die Qualität der Rezepturarzneimittel
zu gewährleisten und zu verbessern, die Arzneimittel- und Arzneimitteltherapiesicherheit
unter dem Aspekt des Verbraucher- und Patientenschutzes zu erhöhen, die pharmazeu-
tische Betreuung von Patienten einzuführen und weiterzuentwickeln sowie die fachlich
qualifizierte Berufsausübung in heilberuflicher Verantwortung konsequent weiterzuentwi-
ckeln.

(3) Diesem Ziel dienen
1. die Dokumentation der Qualität des individuellen Apothekenbetriebs, einschließlich

seiner Dienstleistungen,
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2. die Qualitätssicherung und -verbesserung der betriebsinternen Abläufe in der Apotheke
unter Einbeziehung der Mitarbeiter,

3. die Beachtung der für die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung
geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien,

4. die Beachtung der für den Apothekenbetrieb geltenden Gesetze, Verordnungen und
Richtlinien sowie der Qualitätsstandards und der Leitlinien der Bundesapothekerkam-
mer zur Qualitätssicherung sowie der Anforderungen der internationalen Norm DIN-
EN-ISO 9001 in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren der Sächsischen Landesapothekerkam-
mer ist freiwillig.

§ 2
Zertifizierungsstelle, Zertifizierungskommission

(1) 1Zertifizierungsstelle ist die Kammer. 2Sie errichtet eine Zertifizierungskommission,
die über die Vergabe des Zertifikats entscheidet.

(2) 1Die Zertifizierungskommission wird in Anlehnung an die Amtsperiode der Kam-
merversammlung durch den Vorstand der Sächsischen Landesapothekerkammer berufen.
2Sie nimmt ihre Aufgaben bis zur Übernahme durch die neu gewählte Zertifizierungs-
kommission weiter wahr und gewährleistet, dass laufende Zertifizierungsverfahren bis zur
Berufung der neuen Zertifizierungskommission abgeschlossen sind. 3Die Berufung der
Zertifizierungskommission soll spätestens drei Monate nach Ablauf der vorangegangenen
Amtszeit erfolgen.

(3) 1Mitglieder der Zertifizierungskommission sind mindestens zwei im Qualitätsmana-
gement erfahrene Apotheker und mindestens ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle. 2Für die
Mitglieder sind drei Stellvertreter zu benennen. 3Der Zertifizierungskommission darf nicht
angehören, wer dem Vorstand der Sächsischen Landesapothekerkammer angehört oder die
antragstellende Apotheke auditiert (§ 3) sowie an der Implementierung oder Fortschrei-
bung des individuellen Qualitätsmanagementsystems der antragstellenden Apotheke mit-
gewirkt hat. 4Soweit die Mitglieder der Zertifizierungskommission ehrenamtlich tätig sind,
erhalten sie eine Entschädigung nach der Entschädigungsordnung der Kammer.

(4) 1Den Vorsitz der Zertifizierungskommission übernimmt der Mitarbeiter der
Geschäftsstelle, im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter, der kein Mitarbeiter
der Geschäftsstelle sein muss. 2Die Zertifizierungskommission ist beschlussfähig, wenn
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 3Die Beschlüsse werden in nichtöffentlicher
Sitzung mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 4Die Beschlüsse können ohne Einberufung
einer Sitzung durch schriftliche Abstimmung der Mitglieder innerhalb einer festzulegenden
Frist gefasst werden. 5Mündliche Beratung und Abstimmung in der Sitzung der Zertifizie-
rungskommission ist auf Verlangen von mindestens zwei Mitgliedern innerhalb der nach
Satz 4 bestimmten Frist durchzuführen. 6Über die Sitzungen der Zertifizierungskommis-
sion ist eine Niederschrift zu fertigen, die insbesondere den Wortlaut der Beschlüsse und
das Abstimmungsergebnis neben Tag, Ort und Namen der Teilnehmer enthalten muss
sowie vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen ist.

(5) 1Die Mitglieder der Zertifizierungskommission haben ihre Tätigkeit gewissenhaft
sowie unparteiisch auszuüben und sind an Weisungen nicht gebunden. 2Sie haben über
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Angelegenheiten und Vorgänge, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis
gelangen, insbesondere personenbezogene Daten der Antragsteller sowie Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, während und nach Beendigung ihrer Tätigkeit in der Zertifizie-
rungskommission Stillschweigen zu bewahren.

§ 3
Auditoren

(1) Auditoren überprüfen im Auftrag der Zertifizierungskommission, ob die Apotheke
ein Qualitätsmanagementsystem nach dieser Satzung aufgebaut und dokumentiert hat, es
aufrecht erhält sowie seine Wirksamkeit ständig verbessert und geben sachliche Hinweise
zur Weiterentwicklung und Optimierung des Qualitätsmanagementsystems.

(2) 1Die Auditoren werden durch den Vorstand der Sächsischen Landesapothekerkam-
mer berufen und vertraglich zur Einhaltung der für die Auditierung festgelegten Regelun-
gen verpflichtet. 2Sie müssen Apotheker sein und Kenntnisse über das Qualitätsmanage-
ment und dessen Überprüfung nachweisen. 3Der Nachweis kann durch erfolgreiche Teil-
nahme an einer von der Kammer organisierten Schulung erfolgen.

(3) § 2 Abs. 5 gilt für die Auditoren entsprechend.

II. Abschnitt
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

§ 4
Voraussetzungen zur Zertifizierung einer Apotheke

(1) Die Apotheke wird auf Antrag zertifiziert, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:

1. Die Apotheke muss ihr Qualitätsmanagementsystem nach den Anforderungen dieser
QMS-Satzung aufbauen, verwirklichen, aufrechterhalten und fortlaufend verbessern.
Für die Apotheke müssen individuelle Betriebs- und Handlungsabläufe geregelt, falls
erforderlich in einer QM-Dokumentation (Verfahrensanweisungen, Standardarbeitsan-
weisungen, Prozessbeschreibungen, Formblätter und Checklisten) beschrieben und zur
Sicherung der Qualität in der Apotheke umgesetzt werden. Es sind die wesentlichen
betrieblichen Abläufe, die in den Anlagen 1 und 2 aufgelistet sind, zu berücksichti-
gen. Die Anlagen 1 und 2 werden unter besonderer Berücksichtigung der in § 1 Abs. 2
genannten Ziele fortentwickelt. Für die Entscheidung über die Zertifizierung und die
Rezertifizierung ist jeweils der Stand der Anlagen 1 und 2 zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung maßgeblich.

2. Der von der Zertifizierungsstelle der Kammer beauftragte Auditor muss die QM-
Dokumentation geprüft haben.

3. Der von der Zertifizierungsstelle der Kammer beauftragte Auditor muss ein Vor-
Ort-Audit in der Apotheke durchgeführt und der Zertifizierungskommission bestätigt
haben, dass die Apotheke das Qualitätsmanagementsystem nach den Anforderungen
der QMS-Satzung aufgebaut und verwirklicht hat. Das Auditprotokoll und der Audit-
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bericht werden an die Geschäftsstelle zur Entscheidung durch die Zertifizierungskom-
mission weitergeleitet.

4. Die Apotheke hat mindestens einmal im Jahr an der externen Qualitätsüberprüfung im
Bereich Beratung, z. B. durch Pseudo-Customer teilzunehmen. Der Nachweis der Teil-
nahme ist jeweils durch eine Bescheinigung zu erbringen. Für den Fall, dass die externe
Überprüfung Verbesserungspotenzial gezeigt hat, sind entsprechende wirksame Maß-
nahmen zur Verbesserung einzuleiten, zu dokumentieren und der Teilnahmebescheini-
gung beizulegen. Zur ersten Zertifizierung nach Inkrafttreten der Satzung ist die Teil-
nahme in den letzten 12 Monaten oder die Anmeldung zur Teilnahme nachzuweisen.
Die Teilnahme muss in jedem Fall der Zertifizierungskommission binnen eines Jahres
angezeigt werden. Für Krankenhausapotheken gilt der Nachweis der externen Bera-
tungsqualität als erbracht, wenn ein Apotheker der Krankenhausapotheke Mitglied der
Arzneimittelkommission des Krankenhauses ist.

(2) 1Der Antrag auf Zertifizierung ist schriftlich unter Beifügung der QM-Dokumen-
tation als Kopie oder in elektronischer Form gem. Absatz 1 Nr. 1 an die Zertifizierungs-
stelle der Kammer zu richten. 2Außerdem ist/sind in dem Antrag ggf. die Person/en (beauf-
tragte/r pharmazeutische/r Mitarbeiter) zu benennen, die neben dem Apothekenleiter für
das Qualitätsmanagement verantwortlich ist/sind.

(3) 1Soll ein Apothekenbetrieb aus Haupt- und Filialapotheke(n) zertifiziert werden,
sind die Besonderheiten der einzelnen Betriebsstätten zu berücksichtigen. 2In diesem Fall
muss jede Betriebsstätte an der jährlichen externen Qualitätsüberprüfung gemäß § 4 Abs. 1
Nr. 4 teilnehmen.

§ 5
Verfahren der Zertifizierung und Rezertifizierung

(1) Wenn die Voraussetzungen nach § 4 erfüllt sind, wird der Apotheke auf Beschluss
der Zertifizierungskommission eine Urkunde ausgestellt, mit der bescheinigt wird, dass sie
ein Qualitätsmanagementsystem nach der DIN EN ISO 9001 aufgebaut und dokumentiert
hat, es in der täglichen Praxis umsetzt und aufrechterhält sowie seine Wirksamkeit ständig
verbessert und dass sie berechtigt ist, das Qualitätszertifikat der Kammer zu führen.

(2) 1Die Zertifizierung gilt für die Dauer von 3 Jahren. 2Danach verliert sie ihre Gültig-
keit.

(3) Die Apotheke wird auf Antrag jeweils erneut für 3 Jahre rezertifiziert, wenn

1. die Voraussetzungen für die Zertifizierung der Apotheke entsprechend § 4 Abs. 1 Nr. 1,
3 und 4 erfüllt sind, Abs. 3 gilt entsprechend,

2. in der Apotheke mindestens einmal jährlich eine entsprechende Prüfung in Form eines
internen Audits vorgenommen und aufgezeichnet wurde, und

3. die Apothekenleitung mindestens einmal jährlich eine Managementbewertung durchge-
führt und aufgezeichnet hat,

4. Qualifizierungsmaßnahmen, die zur Sicherung und Erweiterung der notwendigen
beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten beitragen, jährlich geplant, durchgeführt und
bewertet worden sind, bzw. werden.
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Verordnung
der Sächsischen Staatsregierung über den Betrieb von

Drogenkonsumräumen
(Sächsische Drogenkonsumraum-
Verordnung – SächsDrogKRVO)

Vom 13. August 2024
(SächsGVBl. S. 826)

§ 1
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis

(1) Die oberste Landesgesundheitsbehörde (Erlaubnisbehörde) kann auf Antrag die
Erlaubnis zum Betrieb eines Drogenkonsumraumes nach § 10a Absatz 1 des Betäubungs-
mittelgesetzes1) in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern erteilen,
wenn die in § 2 aufgeführten Betriebszwecke verfolgt und die Mindeststandards nach den
§§ 3 bis 13 eingehalten werden.

(2) Andere Vorschriften für den Betrieb eines Drogenkonsumraumes, insbesondere die
Vorschriften des Infektions- und Arbeitsschutzes sowie des Baurechts, bleiben unberührt.

§ 2
Betriebszwecke

(1) Der Drogenkonsumraum muss der Gesundheits-, Überlebens- und Ausstiegshilfe
für Drogenabhängige dienen und in das örtliche Suchthilfesystem eingebunden sein.

(2) Der Betrieb des Drogenkonsumraumes soll dazu beitragen,
1. die durch Drogenkonsum bedingten Gesundheitsgefahren zu senken, um damit insbe-

sondere das Überleben der Nutzerinnen und Nutzer zu sichern,
2. die Behandlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer zu wecken und dadurch den

Einstieg in den Ausstieg aus der Sucht einzuleiten,
3. die Inanspruchnahme weiterführender Hilfen einschließlich der ärztlichen Versorgung

zu fördern und
4. die Belastung der Öffentlichkeit durch konsumbezogene Verhaltensweisen zu verrin-

gern.

§ 3
Kreis der Nutzerinnen und Nutzer, Konsumstoffe, Konsummuster

(1) Nutzerinnen und Nutzer des Drogenkonsumraumes dürfen nur volljährige Perso-
nen mit Betäubungsmittelabhängigkeit und Konsumerfahrung sein.

1) Abgedruckt unter BR V 1.
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(2) Von der Benutzung des Konsumraumes sind auszuschließen:
1. offenkundige Erst- oder Gelegenheitskonsumentinnen und -konsumenten,
2. erkennbar alkoholisierte oder durch andere Suchtmittel vergiftete Personen,
3. Opiatabhängige, die sich bekanntermaßen in einer substitutionsgestützten Behandlung

befinden und
4. Personen, denen erkennbar die Einsichtsfähigkeit in die durch den Konsum erfolgende

Gesundheitsschädigung fehlt.

(3) 1Der Konsum von Betäubungsmitteln im Drogenkonsumraum darf nur
1. mitgeführte, ärztlich nicht verschriebene Betäubungsmittel im Sinne des § 1 Absatz 1

des Betäubungsmittelgesetzes betreffen,
2. intravenös, inhalativ, nasal oder oral erfolgen.
2Vor der Benutzung des Konsumraumes sind die mitgeführten Betäubungsmittel dem Per-
sonal zur Sichtkontrolle vorzulegen. 3Die zulässigen Konsumstoffe und Konsummuster
können vom Betreiber aus sachlichen Gründen durch Festlegung in der Hausordnung wei-
ter beschränkt werden.

§ 4
Räumliche und sächliche Ausstattung

(1) 1Der Betreiber hat sicherzustellen, dass der Drogenkonsumraum räumlich von der
übrigen Einrichtung hinreichend abgegrenzt ist. 2Die sächliche Ausstattung muss für den
Konsum der zugelassenen Konsumstoffe und Konsummuster geeignet sein. 3Die hygieni-
schen Voraussetzungen für den Konsum von Betäubungsmitteln durch einen ständig wech-
selnden Personenkreis und die Maßnahmen der Infektionsprävention sind in einem einrich-
tungsspezifischen Hygieneplan festzulegen.

(2) Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass
1. sämtliche Oberflächen des Drogenkonsumraumes und der Einrichtungsgegenstände

aus glatten, abwaschbaren und desinfizierbaren Materialien bestehen,
2. der Drogenkonsumraum mit Konsumplätzen ausgestattet ist, die jeweils vollständig

einsehbar sind,
3. Konsumplätze für inhalativen Konsum von den übrigen Konsumplätzen räumlich

getrennt sind,
4. vom Personal an die Nutzerinnen und Nutzer ausreichend sterile Konsumutensilien,

Haut-, Hände- und Flächendesinfektionsmittel sowie durchstichsichere Entsorgungs-
behälter bereitgestellt werden,

5. für die Inanspruchnahme der Schnelltests nach § 6 Satz 3 und 4 auch die dazugehöri-
gen Hilfsmittel bereitgestellt werden,

6. eine ständige Belüftung und hinreichende Beleuchtung gegeben ist,
7. der Drogenkonsumraum einschließlich der sanitären Einrichtungen in sauberem

Zustand gehalten sowie regelmäßig gereinigt und desinfiziert wird und ein aktueller
Reinigungs- und Desinfektionsplan als Bestandteil des Hygieneplans vorhanden ist,

8. geeignete sanitäre Anlagen einschließlich eines Handwaschplatzes für die Nutzerinnen
und Nutzer vorgehalten werden,
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9. für das Personal separate Sanitär- und Pausenräume zur Verfügung stehen, zu welchen
die Nutzerinnen und Nutzer keinen Zutritt haben,

10. Sichtschutz vor anderen Nutzerinnen und Nutzern bei Bedarf möglich ist, ohne dass
die Einsehbarkeit für das Personal durch den Sichtschutz eingeschränkt wird und

11. eine sachgerechte Entsorgung gebrauchter Spritzbestecke und zum einmaligen
Gebrauch bestimmter Konsumutensilien sichergestellt ist.

§ 5
Gewährleistung der Notfallversorgung

(1) 1Der Betreiber hat während des Betriebes des Drogenkonsumraumes sicherzustel-
len, dass eine ständige Sichtkontrolle der Konsumvorgänge durch in der Notfallversorgung
geschultes Personal erfolgt. 2Es sind technische Notfallvorrichtungen im Drogenkonsum-
raum bereitzuhalten. 3Der Zugang zum Drogenkonsumraum muss für externe Rettungs-
dienste schnell und problemlos möglich sein.

(2) 1Der Betreiber hat einen Notfallplan zu erstellen, in dem die Einzelheiten der Not-
fallversorgung nach Absatz 1 festzuhalten sind. 2Der Notfallplan ist dem Personal zur Ver-
fügung zu stellen und regelmäßig zu aktualisieren. 3Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen,
dass der Notfallplan jederzeit umgesetzt werden kann.

§ 6
Medizinische Beratung und Hilfe

1Es muss sichergestellt sein, dass das Personal den Nutzerinnen und Nutzern des Dro-
genkonsumraumes eine Beratung zu allen konsumrelevanten medizinischen Fragen anbie-
ten kann, insbesondere zu Infektionsrisiken, zur Infektionsprävention, zur persönlichen
gesundheitlichen Gefährdung beim Konsum der mitgeführten Betäubungsmittel und zu
Konsummustern. 2Den Nutzerinnen und Nutzern wird die Durchführung eines Schnell-
testes auf das Humane Immundefizienz- Virus, Hepatitis C und Syphilis angeboten. 3Bei
Zustimmung führt das Personal nach § 12 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Schnelltests durch.
4Im Fall von reaktiven Testergebnissen informiert das Personal die Betroffene oder den
Betroffenen unverzüglich über Einrichtungen, die eine mögliche Infektion untersuchen
und die weitere Diagnostik veranlassen, und vermittelt nach Einwilligung der oder des
Betroffenen unverzüglich Kontakte zu solchen Einrichtungen.

§ 7
Vermittlung von weiterführenden und ausstiegsorientierten Angeboten

1Das Personal hat die Nutzerinnen und Nutzer über eine suchtspezifische Erstbera-
tung hinaus über weitergehende und ausstiegsorientierte Beratungs- und Behandlungsan-
gebote zu informieren sowie diese bei Bedarf zu vermitteln. 2Insbesondere Personen, die
einen Entgiftungswunsch äußern, sind die notwendigen Hilfestellungen bei der Kontakt-
aufnahme zu geeigneten Einrichtungen zu gewähren.
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§ 8
Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten

(1) Straftaten, abgesehen vom Besitz von Betäubungsmitteln nach § 29 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 des Betäubungsmittelgesetzes zum Eigenverbrauch in geringer Menge, dürfen
innerhalb des Drogenkonsumraumes und der übrigen Einrichtung nicht geduldet werden.

(2) Das Personal hat
1. die Nutzerin oder den Nutzer erforderlichenfalls nochmals auf die entsprechende Rege-

lung der Hausordnung gemäß § 10 Absatz 3 Nummer 5 hinzuweisen und
2. nicht zu duldende Straftaten mit den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten

unverzüglich zu unterbinden und bei ausbleibendem Erfolg die Polizei zu benachrich-
tigen.

§ 9
Maßnahmen zur Verhinderung von Störungen der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung

(1) 1Der Betreiber des Drogenkonsumraumes hat mit der Suchtkoordinatorin oder dem
Suchtkoordinator der Kreisfreien Stadt, wenn sie oder er bestellt ist, den Gesundheits- und
Ordnungsbehörden, der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion die Grundzüge der
Zusammenarbeit in einer Kooperationsvereinbarung festzulegen und regelmäßig zu aktua-
lisieren. 2Einrichtungsbedingte Auswirkungen auf das unmittelbare räumliche Umfeld sind
zu dokumentieren. 3Der Betreiber hat insbesondere mit den zuständigen Polizeidienst-
stellen regelmäßig Kontakt zu halten mit dem Ziel, frühzeitig Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung im unmittelbaren Umfeld des Drogenkonsumraumes und der
übrigen Einrichtung zu verhindern.

(2) 1Bei Beeinträchtigung Dritter, bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder bei zu erwartenden Straftaten im unmittelbaren Umfeld des Drogenkonsum-
raumes, die von den Nutzerinnen und Nutzern ausgehen, hat das Personal mit den ihm
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf die Nutzerinnen und Nutzer mit dem Ziel der
Unterlassung einzuwirken. 2Bleibt dies erfolglos, ist das Personal des Drogenkonsumrau-
mes verpflichtet, unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen.

§ 10
Hausordnung

(1) 1Der Betreiber des Drogenkonsumraumes hat eine Hausordnung zu erlassen. 2Diese
ist mit der Überwachungsbehörde (§ 15) und den Parteien der Kooperationsvereinbarung
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 abzustimmen.

(2) 1Die Hausordnung ist im Drogenkonsumraum gut sichtbar auszuhängen. 2Ihre Ein-
haltung wird vom Personal ständig überwacht.

(3) In der Hausordnung ist insbesondere zu regeln,
1. dass die Nutzerinnen und Nutzer daraufhin überprüft werden können, ob sie zum

berechtigten Personenkreis gehören,
2. welche Betäubungsmittel konsumiert werden dürfen,
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Verordnung
der Sächsischen Staatsregierung,

des Sächsischen Staatsministeriums
für Umwelt und Landwirtschaft,

des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,

des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
und des Sächsischen Staatsministeriums

für Soziales und Verbraucherschutz zur Ausführung des
Atom-, Strahlenschutz- und

radiologischen Notfallschutzrechtes
(Sächsische Atom- und

Strahlenschutzausführungsverordnung – SächsASAVO)

Vom 8. Oktober 2019
(SächsGVBl. S. 706),

geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 2. September 2024
(SächsGVBl. S. 831)

– Auszug –

Es verordnen aufgrund

– des § 5 Absatz 4 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzausführungsgesetzes vom
2. August 2019 (SächsGVBl. S. 647) die Staatsregierung,

– des § 5 Absatz 1, 6 und 7 sowie § 6 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutz-
ausführungsgesetzes vom 2. August 2019 (SächsGVBl. S. 647) sowie des § 16 Absatz 1
Satz 2 Nummer 1 des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 25. Novem-
ber 2003 (SächsGVBl. S. 899) das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft,

– des § 5 Absatz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzausführungsgesetzes vom
2. August 2019 (SächsGVBl. S. 647) das Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft und das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz,

– des § 5 Absatz 3 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzausführungsgesetzes vom
2. August 2019 (SächsGVBl. S. 647) das Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr, dem Staatsministerium des Innern und dem Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz,
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– des § 5 Absatz 7 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzausführungsgesetzes vom
2. August 2019 (SächsGVBl. S. 647) das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr und das Staatsministerium für Kultus,

– des § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes
vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899) das Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft mit Zustimmung der Staatsregierung sowie

– des § 5 Absatz 2 des Sächsischen Heilberufekammergesetzes vom 24. Mai 1994 (Sächs-
GVBl. S. 935) das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft mit Zustimmung
der Landesärztekammer, der Landeszahnärztekammer und der Landestierärztekammer
und im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz:

§ 1
Anwendungsbereich

Die Verordnung regelt Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich des Atom-, Strah-
lenschutz- und radiologischen Notfallschutzrechtes im Sinne von § 1 Absatz 1 des Säch-
sischen Atom- und Strahlenschutzausführungsgesetzes vom 2. August 2019 (SächsGVBl.
S. 647) und bestimmt Näheres zur Koordinierung der Staatsministerien bei der Ausführung
des radiologischen Notfallschutzes. Sie findet keine Anwendung auf die Umsetzung des
Standortauswahlgesetzes vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 16 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Zuständigkeit im Bereich des Atom- und Strahlenschutzrechtes

(1) Oberste Landesbehörde im Sinne von § 7 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom
27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2017
(BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, von § 3, § 4
Absatz 2, § 39, § 110 Absatz 2 und im Sinne von § 170 der Strahlenschutzverordnung
vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036), in der jeweils geltenden Fassung, ist im
Bereich der Röntgeneinrichtungen und Störstrahler im Sinne von § 5 Absatz 30, 31 und
37 des Strahlenschutzgesetzes das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
ansonsten das Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.
Im Sinne von § 84 Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes ist das Staatsministerium für Sozia-
les und Verbraucherschutz oberste Landesgesundheitsbehörde und das Staatsministerium
für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft oberste Strahlenschutzbehörde.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzaus-
führungsgesetzes ist das Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Land-
wirtschaft zuständig für
1. die Ausführung des Strahlenschutzgesetzes sowie für die Ausführung der Strahlen-

schutzverordnung und der Verordnungen aufgrund des Atomgesetzes für Tätigkeiten
in Zusammenhang mit der Landessammelstelle des Freistaates Sachsen für radioaktive
Abfälle in Umsetzung von § 9a Absatz 3 des Atomgesetzes,

2. die Umsetzung der §§ 118 bis 120 des Strahlenschutzgesetzes,
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3. die Umsetzung von § 122 Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes,
4. die Erklärung des Benehmens nach § 161 Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes,
5. die Bestimmung von Messstellen nach § 169 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes,
6. die Bestimmung von Sachverständigen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 des

Strahlenschutzgesetzes,
7. die Übermittlung von Daten nach § 125 Absatz 1 Satz 3 der Strahlenschutzverord-

nung,
8. die Entgegennahme der Meldungen nach § 130 Absatz 3 Nummer 1 und 2 der Strah-

lenschutzverordnung,
9. die Aufgaben der zuständigen Behörde nach § 3 Absatz 1 Satz 1 und der zuständi-

gen Landesbehörde nach § 5 Absatz 3 Satz 1 der Atomrechtlichen Entsorgungsverord-
nung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2172) und

10. die Anordnungen und die Genehmigungen sowie die Herstellung des Einvernehmens
nach § 6 Absatz 1 der Atomrechtlichen Entsorgungsverordnung.

(3) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzaus-
führungsgesetzes ist das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im Bereich
der Röntgeneinrichtungen und Störstrahler im Sinne von § 5 Absatz 30, 31 und 37 des
Strahlenschutzgesetzes zuständig für
1. die Bestimmung der Messstellen nach § 169 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes,
2. die Bestimmung von Sachverständigen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Strah-

lenschutzgesetzes,
3. die Übermittlung von Daten nach § 125 Absatz 1 Satz 3 der Strahlenschutzverordnung

und

(4) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutz-
ausführungsgesetzes ist das Staatsministerium für Kultus zuständig für die Umsetzung der
§§ 47 und 48 der Strahlenschutzverordnung im Zusammenhang mit der Fachkunde im
Strahlenschutz für Lehrer.

. . .

§ 4
Zuständigkeit der Landesdirektion Sachsen und des Sächsischen Oberbergamts

(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutz-
ausführungsgesetzes und mit Ausnahme der in § 2 Absatz 3 genannten Aufgaben ist die
Landesdirektion Sachsen die zuständige Behörde im Bereich der Röntgeneinrichtungen
und Störstrahler im Sinne von § 5 Absatz 30, 31 und 37 des Strahlenschutzgesetzes.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist das Sächsische Oberbergamt im Bereich der Rönt-
geneinrichtungen und Störstrahler zuständig für den Vollzug bei
1. Betrieben und Anlagen, die der Bergaufsicht unterstehen, soweit in dieser Verordnung

nichts abweichendes geregelt ist, sowie
2. unterirdischen Hohlräumen, Halden und Restlöchern im Sinne des § 1 der Sächsischen

Hohlraumverordnung vom 28. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 187), in der jeweils gelten-
den Fassung.
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Die Zuständigkeit der Landesdirektion Sachsen nach Absatz 1 bleibt unberührt für

1. die Prüfung und Bescheinigung des Erwerbs der erforderlichen Fachkunde nach § 47
Absatz 1 Satz 1 der Strahlenschutzverordnung, die Anerkennung einer im Ausland
erworbenen Qualifikation als erforderliche Fachkunde nach § 47 Absatz 4 Satz 1 der
Strahlenschutzverordnung sowie die Feststellung nach § 47 Absatz 5 der Strahlen-
schutzverordnung,

2. die Anerkennung der Aktualisierung der Fachkunde nach § 48 Absatz 2 der Strahlen-
schutzverordnung und

3. den Widerruf der Anerkennung der erforderlichen Fachkunde oder der erforderlichen
Kenntnisse und die Erteilung von Auflagen nach § 50 Absatz 1 der Strahlenschutzver-
ordnung.

(3) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutz-
ausführungsgesetzes ist die Landesdirektion Sachsen zuständig für die Ermächtigung von
Ärzten nach § 175 Absatz 1 der Strahlenschutzverordnung.

§ 5
Zuständigkeit der Landesärztekammer, der Landeszahnärztekammer

und der Landestierärztekammer

(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzaus-
führungsgesetzes und § 2 Absatz 2 und 3 sowie § 4 sind die Landesärztekammer für die zur
Ausübung des ärztlichen Berufes Berechtigten und die Landeszahnärztekammer für die zur
Ausübung des zahnärztlichen Berufes Berechtigten zuständig für

1. die Prüfung und Bescheinigung des Erwerbs der Fachkunde nach § 47 der Strahlen-
schutzverordnung,

2. die Prüfung und Bescheinigung der Kenntnisse nach § 49 der Strahlenschutzverord-
nung, außer für den Bereich der Röntgeneinrichtungen und Störstrahler im Sinne von
§ 5 Absatz 30, 31 und 37 des Strahlenschutzgesetzes,

3. den Nachweis der Aktualisierung der Fachkunde nach § 48 Absatz 1 Satz 2 der Strah-
lenschutzverordnung,

4. den Widerruf der Anerkennung der erforderlichen Fachkunde und die Erteilung von
Auflagen nach § 50 Absatz 1 der Strahlenschutzverordnung sowie

5. die Wahrnehmung der Aufgaben der ärztlichen und zahnärztlichen Stelle zur Qualitäts-
sicherung im Sinne von § 128 der Strahlenschutzverordnung.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und Strahlenschutzaus-
führungsgesetzes und § 2 Absatz 2 und 3, § 4 und 5 Absatz 1 ist für die zur Ausübung des
tierärztlichen Berufes Berechtigten die Landestierärztekammer zuständig für die Aufgaben
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4.

(3) Für den Bereich der Röntgeneinrichtungen im Sinne von § 5 Absatz 30 und 31 des
Strahlenschutzgesetzes ist abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Atom- und
Strahlenschutzausführungsgesetzes und § 2 Absatz 3 sowie § 4 die Landeszahnärztekam-
mer für bei der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen in der Zahnheilkunde
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Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die

Rettungsdienstplanung im Freistaat Sachsen
(Sächsische Landesrettungsdienstplanverordnung –

SächsLRettDPVO)

Vom 5. Dezember 2006
(SächsGVBl. 14/2006 S. 532),

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Februar 2025
(SächsGVBl. S. 97)

– Auszug –

§ 1
Rettungsdienstbereiche, Integrierte Regionalleitstellen, Rettungswachen

(1) Die Rettungsdienstbereiche sind die Gebiete der Landkreise, der Kreisfreien Städte
und der Rettungszweckverbände im Freistaat Sachsen.

(2) Die Leitstellen nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 4 des Sächsischen
Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 24. Juni
2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl.
S. 521) geändert worden ist,1) werden als Integrierte Regionalleitstellen nach Maßgabe des
Abschnitts 2 betrieben.

(3) Standort der Integrierten Regionalleitstelle ist für den Leitstellenbereich
1. der Kreisfreien Stadt Chemnitz, des Erzgebirgskreises und des Landkreises Mittelsach-

sen die Kreisfreie Stadt Chemnitz,
2. der Kreisfreien Stadt Dresden, des Landkreises Meißen und des Landkreises Sächsische

Schweiz-Osterzgebirge die Kreisfreie Stadt Dresden,
3. des Landkreises Bautzen und des Landkreises Görlitz die Große Kreisstadt Hoyers-

werda,
4. der Kreisfreien Stadt Leipzig, des Landkreises Leipzig und des Landkreises Nordsach-

sen die Kreisfreie Stadt Leipzig und
5. des Landkreises Zwickau und des Vogtlandkreises die Große Kreisstadt Zwickau.
Die Integrierten Regionalleitstellen sind an Feuerwachen mit hauptamtlichen Kräften ein-
zurichten.

(4) In den Rettungswachen werden die im Bereichsplan festgelegten Rettungsmittel
vorgehalten. Bei Bedarf werden Außenstellen der Rettungswachen eingerichtet und Statio-
nen für die Bergwacht und den Wasserrettungsdienst betrieben. Eine Außenstelle ist eine
unselbstständige Einrichtung einer Rettungswache. Vom Standort der Rettungswache oder

1) Abgedruckt unter L 1.



L 2.1 Landesrettungsdienstplanverordnung

Seite 2

der Außenstelle müssen planerisch unter Berücksichtigung der Verkehrserschließung und
unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit alle möglichen Einsatzorte an öffentlichen Straßen
innerhalb der Hilfsfrist nach § 4 erreicht werden können (Einsatzgebiet). Wenn es zur Ver-
meidung von Mehrfachabdeckungen erforderlich ist, sind Einsatzgebiete rettungsdienst-
bereichsübergreifend zu planen. Die Träger des Rettungsdienstes haben in einem solchen
Fall Vereinbarungen über die den Rettungsdienstbereich übergreifenden Vorhaltungen zu
treffen.

§ 2
Bereichsplan

(1) Der Bereichsplan des Trägers des bodengebundenen Rettungsdienstes soll vor der
Durchführung von Vergabeverfahren nach § 31 des Sächsischen Gesetzes über den Brand-
schutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz aktualisiert werden und soll nach Maßgabe
des § 6 Abs. 5 jeweils für die Laufzeit des Vertrages mit dem Leistungserbringer des Ret-
tungswachenbereiches gelten. Es sind insbesondere folgende Festlegungen zu treffen:
1. Anzahl, Standorte und Einsatzgebiete der Rettungswachen und deren Außenstellen, der

Stationen der Bergwacht und des Wasserrettungsdienstes,
2. Rettungswachenbereiche,
3. Anzahl, Standorte und Vorhaltedauer der Rettungsmittel für jeden Rettungswachenbe-

reich,
4. Übersicht über die Reservevorhaltung der Rettungsmittel,
5. Notarztstandorte und
6. Anzahl, Standorte und Vorhaltedauer von rettungsdienstbereichsübergreifend einge-

setzten Rettungsmitteln.

(2) Dem Bereichsplan sind als Anlage beizufügen:
1. der Maßnahmeplan nach § 10 und
2. Vereinbarungen über die den Rettungsdienstbereich überschreitenden Vorhaltungen,

insbesondere von leitstellenbereichsbezogenen Rettungsmitteln.

(3) In die Bereichspläne nachrichtlich zu übernehmen sind:
1. allgemeine Angaben zum Rettungsdienstbereich,
2. die Bereiche, Standorte und Erreichbarkeit der zuständigen Leitstellen und
3. Behandlungseinrichtungen nach § 2 Absatz 2 Satz 2 des Sächsischen Gesetzes über den

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz; hierzu gehören ärztliche Praxen,
Institutsambulanzen, Tageskliniken, poliklinische Ambulanzen und medizinische Ver-
sorgungszentren.

§ 3
Rettungsmittel

(1) Rettungsmittel sind für die Durchführung
1. von Notfallrettung

a) Rettungswagen nach DIN EN 1789 Typ C,




